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AHV

Dr. iur. Rudolf Tuor

Ergänzungsleistungen
trotz Vermögen über
25000 Franken?

Aus £esu«dZzdtZic/2eH Gründen

mussfe z'cü vor einem /a/rr in ei-

ne neue Wö/znung zieizen, was
zzz fzöizeren Mief/cosfen /z'i/zrfe.

/äfzr/icZz muss ic/z nun rund
3000 Franken meiner Erspar-
nisse einsetzen, zzm zneizzen Ver-

p/7ic/zfun^en nacizzu/coznmen.
JcZi izatze bereits Prämienverfcii-

Zi,spzn£ angemeldet und zzz^e-

sproc/zen erZzaitezz. Kann z'ciz

trotz Vermögens von über

25000 Pranken eine Anmei-
duzz^ /ür Er^cznzzzn^s/eistzzzî^en

einreichen oder muss ic/z zuwar-
ten, Zzz's mein Vermögen den £e-
setz/ic/zen Freibetra^ von 25 000
Franken unterschreitet?

Bei der EL-Berechnung wer-
den Vermögensteile über den

Freigrenzen von

• 25000 Franken für Allein-
stehende bzw.
• 40000 Franken für Verhei-
ratete

anteilmässig dem Einkorn-
men zugerechnet. Die An-
rechnung erfolgt
• für Versicherte vor dem
Rentenalter (Invalide, Wit-
wen, Witwer und Waisen) zu
einem Fünfzehntel,
• für Versicherte im Renten-
alter generell zu einem Zehn-
tel,
• für Altersrentner und Alters-
rentnerinnen in Heimen (je
nach Kanton) bis zu einem
Fünftel, so dass Vermögen
über dem Freibetrag die Höhe
der EL zwar direkt beeinflusst,
jedoch nicht generell aus-
schliesst. Die differenzierten
Ansätze entsprechen dem Um-
fang, in dem eigene Ersparnis-
se zur Deckung der Lebensko-

sten im Alter, bei Invalidität
oder beim Tod eines Angehöri-
gen neben AHV und allfälligen
weiteren Mitteln sinnvoller-
weise einzusetzen sind.

Die Begründung zur Ver-

mögensanrechnung liegt dar-

in, dass Ersparnisse als 3. Säu-

le der Sozialen Vorsorge bei
der Berechnung der als Be-

darfsleistung ausgestalteten
EL nicht generell unberück-
sichtigt bleiben können. An-
derseits liesse sich ebensowe-

nig rechtfertigen, Personen
mit Ersparnissen von der EL-

Berechtigung generell auszu-

Fit und beweglich bleiben
bei jedem Wetter!
m/t einfach zu Peafenencfen und äusserst
/eisen Ftessperäfeu von TOffn/ff/.
Spezie// stands/ofier.

• TWIfTWM Kra/ttra/ner

• row Ergometer

• raffTOffl Stepper

• raffraff/ ZZecfergeräfe

• raffraff/ fau/öäntfer

m/f Mof/iraf/onse/efffrofi/Jr/
ZWc/zf zuwarten - gZe/eZr anrufen und starten.'

Sezugsgue/fennae/we/s durc/z:

rSegertenstrasse 56 6003 Zürfe/r
retefon 0//46J ft 30 tefefex 0J/46Z JZ 48

7e/. 07/40/ 77 30
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schliessen. Die erwähnte Ver-

mögensanrechnung trägt
denn auch den unterschiedli-
chen Bedürfnissen differen-
ziert Rechnung.

Anhand Ihrer Angaben
kann ich nicht abschliessend

beurteilen, ob Sie schon heu-
te Anspruch auf EL hätten.
Auch wenn keine grosse EL

zu erwarten ist, erscheint ein
kleiner EL-Anspruch, der

gleichzeitig zu einer höheren
Prämienverbilligung führen
könnte, nicht ausgeschlos-
sen. Ich empfehle Ihnen da-

her, bei der AHV-Zweigstelle
Ihrer Gemeinde umgehend
eine EL-Anmeldung einzurei-
chen, um einen allfälligen
EL-Anspruch verbindlich ab-

zuklären.

AHV-Rente für Aus-
landschweizer; Schät-

zung des künftigen
Rentenanspruchs

Meine seif 1962 in italien
lebende Schwester hat das

Schweizer Eü^errec/tf Z?e/za/ten

and bezahlt seif /ahren .Beitrage

an die Freiwillige AHV jtür Aas-
Zandschweizer. Fine ßeifra^s-
Zücke entstand, da meines Wis-
sens ersf einige /ahre nac/z ihrer

Auswanderung ein Beitritt zur
Freiwi/iigen Versicherung mög-
iic/î war. FZeute ist meine Sc/twe-

sfer verwitwet und pra/cfiscZr

mifte/ios. Die Mög/ic/z/ceiten

von uns Geschwistern /îir/inan-
zie/ie FZiZ/ê sind heschrän/ct.

Wie gross wird die Altersrente

sein, die meine Schwester in
rund 3 /ahren erhalten wird?

Gerne gebe ich Ihnen einige
grundsätzliche Hinweise, die
bei der Schätzung künftiger
Renten von Bedeutung sein
können:

Die Höhe der individuellen
AHV-Renten richtet sich heu-
te grundsätzlich nach dem
massgebenden durchschnitt-
liehen Jahreseinkommen so-
wie nach der Beitragsdauer.

• Zur Ermittlung des massge-
benden durchschnittlichen
Jahreseinkommens werden
alle gemäss Individuellem
Konto (IK) anrechenbaren
Einkommen addiert, durch
die Anzahl der Beitragsjahre
dividiert und mit einem Fak-

tor aufgewertet, um die Teue-

rung seit dem ersten IK-Ein-

trag auszugleichen. Dem so

errechneten durchschnittli-
chen aufgewerteten Einkorn-
men werden allfällige Erzie-

hungs- oder Betreuungsgut-
Schriften zugerechnet.
• Aufgrund des Totais aus

durchschnittlichem Einkorn-
men und allfälligen Gutschrif-
ten ergibt sich das für die Be-

Stimmung der Rentenhöhe
massgebende durchschnittli-
che Jahreseinkommen. Wenn
keine Beitragslücken vorlie-
gen, wird bei einem massge-
bendem durchschnittlichen
Jahreseinkommen

- bis 11940 Franken die mo-
natliche Mindestrente von
995 Franken,

- über 11 940 bis 71640 Fran-
ken ein monatlicher Betrag
zwischen Mindest- und
Höchstrente,

- ab 71640 Franken die mo-
natliche Höchstrente von
1990 Franken
als sogenannte Vollrenten
aufgrund voller Beitragsdauer
ausgerichtet.
• Bei allfälligen Beitrags-
lücken werden aufgrund der
Anzahl beitragsloser Jahre
gekürzte «Teilrenten» ausge-
richtet. Die Kürzung erfolgt
differenziert, so dass hier
nicht näher darauf eingegan-
gen werden kann. Doch lässt

sich die Grössenordnung ab-

schätzen, indem für jedes bei-
tragslose Jahr eine Kürzung
von rund 1/44 angenommen
wird. Dies ergibt sich daraus,
dass bei der Rentenberech-

nung das Jahr des Rentenbe-

ginns nicht berücksichtigt
wird, so dass die volle Bei-

tragsdauer eines Mannes
nach dem 20. Altersjahr mit
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insgesamt 44 ununterbroche-
nen Beitragsjahren erfüllt ist.
• Die Ursache der Beitrags-
lücken Ihrer Schwester sind
mir nicht ganz klar. Schon
1962 konnten Personen mit
Schweizer Bürgerrecht, die
unmittelbar vor der Ausreise

in der Schweiz obligatorisch
versichert waren, grundsätz-
lieh sofort der Freiwilligen
Versicherung beitreten. AI-
lenfalls hat Ihre Schwester die
dafür vorgesehene sechsmo-

natige Frist verpasst, weshalb
sie mit dem freiwilligen Bei-

tritt nach damals gültiger Re-

gelung bis zum 30. Altersjahr
zuwarten musste. - Unter die-

sen Voraussetzungen dürfte
Ihre Schwester etwa 6 Jahre
mit Beitragslücken aufwei-
sen, die allenfalls durch
Beiträge aus Jugendjahren
oder durch sogenannte «Zu-

satzmonate», die für Beitrags-
lücken vor 1979 gewährt wer-
den können, noch reduziert
werden könnten.

Bei Zutreffen der erwähnten
Annahmen könnte Ihre
Schwester mit einer um 6/44
gekürzten Mindestrente, d.h.
auf heutiger Basis mindestens
mit einer geschätzten Rente
in Grössenordnung von rund
860 Franken monatlich, rech-

nen. Dieser Betrag könnte
sich insbesondere durch wei-
tere geleistete Beiträge, allfäl-
lige Jugendjahre oder Gratis-
monate oder durch allfällige
Erziehungsgutschriften allen-
falls erhöhen.
Für die Beurteilung der wirt-

schaftlichen Zukunft Ihrer
Schwester ist auch zu berück-

sichtigen, dass sie als Schwei-
zer Bürgerin bei einer allfälli-
gen Rückkehr in die Schweiz
ohne Wartefrist auch Ergän-
zungsleistungen zur AHV (EL)

beanspruchen könnte, wenn
sie die dazu nötigen wirt-
schaftlichen Voraussetzungen
erfüllt. Damit sollte ihr Le-

bensunterhalt in der Schweiz
auch ohne grössere Unter-
Stützung durch die Geschwi-

ster gesichert werden können.
Allfällige freiwillige Unter-
Stützungen von Angehörigen
würden übrigens bei der Be-

rechnung des EL-Anspruches
nicht angerechnet.

Diese Hinweise mögen zur
Genüge zeigen, dass anhand
Ihrer Angaben keine zuver-
lässigeren Angaben zur künf-
tigen AHV-Rente Ihrer
Schwester möglich sind. Ihre
Schwester ist der Freiwilligen
AHV für Auslandschweizer
angeschlossen, so dass für
nähere Auskünfte die Schwei-
zerischen Ausgleichskasse,
avenue Edmond-Vaucher 18,
CH-1211 Genf 28, zuständig
ist. Da alle Ausgleichskassen
einer strengen gesetzlichen
Schweigepflicht unterstehen,
können entsprechende Aus-
künfte grundsätzlich nur an
Versicherte selber, d.h. an
Ihre Schwester direkt, erteilt
werden.

Dr. Zur. RncZoZf Thor

Recht
Wie wenn eine Nutz-
niessung bestände

Meine beide« Rinder und icb
bi/den seif /obren eine Erben-

^emeinsebu/f. Wir besitzen

ein d/teres Einfami/ienbuus
(Werf: Fr. 300000.-) und eine

£i£enf«mswobnu«,s; (Wert:
Fr. 210000.-). Da die Rinder
Fein intéressé baffen, babe icb

^ebande/f, wie wenn alZes mir
geboren würde: AZZe Steuern, ai-
Ze Reparaturen und Erneuern«-

£en babe icb bezab/f und die

F/ypofbeben abgebaut. ZVun bin
icb 80 /abre aZt geworden, und

wir /ragen uns, ob wir etwas an-
der« soZZen? Zum Beispiel: Ein

Rind «kan/t» das EinfamiZien-
baus, das andere «bau/t» die

Wobnung. Müssen wir den voZ-

Zen Verkeürswerf einsetzen oder

könnte man «unter Gescbwi-

stern» einen tieferen Preis be-

reebnen? Gibt es Fragen oder

ProbZeme, die wir in unserer t/n-

Zerfahrenheitpunbfo GeZd nicht
sehen? Wir kommen gut aus
miteinander, beb wäre /rob,
wenn Sie uns ein paar Hinweise

geben könnten: SoZZen wir aZZes

beim aiten Zassen oder etwas
verändern? WievieZe Prozente

beträgt im übrigen die Erb-

seba/tssfeuer in unserem Ran-
ton /xir direkte Nachkommen?

Ohne es ausdrücklich zu ver-
einbaren, haben Sie und Ihre
Töchter bezüglich der ge-
meinsamen Erbschaft so ge-
handelt, wie wenn Ihnen am
Nachlassvermögen die Nutz-
niessung und teilweise gar
das Eigentumsrecht zustün-
de. Das ist zulässig, und Sie

könnten diese einvernehm-
liehe, stillschweigende Rege-

lung fortführen. Ein Hand-
lungsbedarf besteht nicht.

Möglich ist aber auch, dass

Sie mit den Kindern einen
Erbteilungsvertrag abschlies-

sen. Dieser müsste in schrift-
licher Form erfolgen. Darin
wäre festzuhalten, wer wel-
che Vermögenswerte zu allei-

nigem Eigentum übernimmt.
Sofern somit eine Einigung
über die Zuweisung der je-
weiligen Vermögenswerte an
einzelne Erben besteht, müss-
te rein zivilrechtlich eine

Wertangabe im Erbteilungs-
vertrag nicht erfolgen. Aller-
dings verlangen oft die
Grundbuchämter und Steu-

erverwaltungen bei Liegen-
Schäften die Angabe des Über-

nahmepreises. Man könnte
auch den Steuerwert angeben.

Sofern das gesamte Erb-

Schaftsvermögen zu Eigen-
tum an die beiden Kinder zu-

gewiesen wird, womit Sie aus
der Erbengemeinschaft aus-
scheiden und Ihren Eigen-
tumsanteil aufgeben würden,
fragt es sich, ob Sie sich die

Nutzniessung oder das Wohn-
recht zumindest an der Lie-

genschaft, die Sie bewohnen,
einräumen lassen möchten.
Denkbar wäre auch, dass Sie

das Haus oder die Wohnung,
in der Sie leben, von den
übernehmenden Kindern mie-
ten oder gar in unentgeltli-
eher Gebrauchsleihe erhal-
ten. In diesen beiden letzten

Inkontinenz-
Produkte diskret
per Post
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